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2022 
Satzung 

über die Gemeinnützigkeit 
des Betriebes gewerblicher Art ::Vluseen 

des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
und \Vestfälisches Landesmedienzentrum 

Vom 14. :SoYember 2002 

Aufgrund der §§ 6 und "i der Landschafts\-erbandsord
nung für das Land Xordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung Yom H . .Juli 199-l (GV. XRW. S. 657). 
zuletzt geändert am 2 . .Juli 2002 (GV. XR\V. S. 281). hat die 
LandschaftsYersammlung des LandschaftsYerbandes 
Westfalen-Lippe durch Beschluss Yom H. Xovember 2002 
folgende Satzung erlassen: 

§ 1 

Der Betrieb ge,Yerblicher Art ,·erfolgt ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige z,,·ecke im Sinne des 
Abschnittes steuerbegünstigte z,,·ecke der Abgabenord
nung. 

Zweck des Betriebes ge,·erblicher Art ist die Förde
rung der Kunst. Wissenschaft und Volksbildung. Der 
Satzungsz,\·eck ,,·ird insbesondere durch die l!nterhal
tung der nachfolgenden Einrichtungen ,·en,·irklicht. 

- Westfälisches ::Vluseum für Archäologie 
Landesmuseum 

·westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturge
schichte 

- Westfälisches ::\Iuseum für ~aturkunde 
Landesmuseum und Planetarium 

- \Vestfälisches Römermuseum 

- Westfälisches Freilichtmuseum Detmold 
Landesmuseum für Volkskunde 

- \Vestfälisches Freilichtmuseum Hagen 
Landesmuseum für Handwerk und Technik 

- Westfälisches Industriemuseum 
Landemuseum für Industriekultur 

- Kloster Dalheim 

- \Vestfälisches Landesmedienzentrum 

§ 2 

Der Betrieb ge,\·Prblicher Art ist selbstlos tätig. Er 
verfolgt nicht in erster Linie eigem,-irtschaftliche 
z,,-ecke. 

§ 3 

::Vlittel des Betriebes ge,\·erblicher Art dürfen nur für 
den satzungsmäßigen z,,·eck ,·en,·endet ,,·erden. Der 
Landschafts,·erband Westfalen-Lippe erhält keine Zu
wendungen aus ::.\Iitteln des Betriebes ge,\·erblicher Art. 

§-± 

Es darf keine Person durch Ausgaben die dem z,,·ecke 
des Betriebes ge,,·erblicher Art fremd sind oder durch 
um·erhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt ,,·erden. 

§ 5 

Der Landschafts,-erband Westfalen-Lippe erhält bei 
Auflösung oder Aufhebung des Betriebes ge,,·erblicher 
Art oder Wegfall des in § 1 beschriebenen Zweckes nicht 
mehr als die eingezahlten Kapitalanteile und den gemei
nen \Vert der geleisteten Sachanlagen zurück. 

§ 6 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. .Januar 2003 ir 
Kraft. 

::\Iünster. den H. X o,·ember 2002 

Seifert 

Vorsitzende der 
11. Landschaftsversammlung 

Schäfer 

Schriftführer der 
11. Landschaftsversammlung 

Die \·orstehende Satzung wird gemäß § 6 Abs. 2 de: 
Landschafts,·erbandsordnung in der z. Zt. geltenden Fas-
sung bekannt gemacht. 

X ach § 6 Abs. 3 Landschafts,·erbandsordnung kann die 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften de~ 
Landschafts,·erbandsordnung gegen Satzungen nach Ab
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht meh::
geltend gemacht werden. es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
,·orgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt. 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be
kannt gemacht \\·orden. 

c) der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be
schluss der Landschaftsversammlung vorher bean
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber den 
Landschafts,·erband ,·orher gerügt und dabei die 
verletzte Rechts,·orschrift und die Tatsache bezeich
net ,,·orden. die den ::.\fangel ergibt. 

Münster. den 10. Dezember 2002 

Schäfer 

2022 

Direktor des Landschafts,·erbandes 
Westfalen-Lippe 

- GV. NRW. 2002 S. 6:3:~. 

Änderung 
der Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland 

über die Entschädigung der Mitglieder 
der Landschaftsversammlung 
und der sachkundigen Bürger 

in den Ausschüssen 
(Entschädigungssatzung) 

Vom 28. Nowmher 2002 

Aufgrund ,·on § 6 Abs. 1. § 7 Abs. 1 Buchstabe d) und 
§ 16 der Landschaftswrbandsordnung für das Land 
~ordrhein-\Vestfalen in der Fassung der Bekanntma
chung ,·om 14. Juli 1994 {GV. NRW. S. 657), zulet:~t 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 2. Juli 200:2 
(GV. NRW. S. 293). hat die Landschaftsversammlurg 
Rheinland am 28. No,·ember 2002 folgende Anderung der 
Entschädigungssatzung ,·om 19. Januar 1995 {GV. ~R\'v 
S. 122). zuletzt geändert am 22. ~ovember 2001 {GV. XRW 
S. 856). beschlossen: 

1. § 2 Abs. 1 Satz 2 ,vird wie folgt ergänzt: 
..Dasselbe gilt für die Teilnahme an maximal 80 
Sitzungen der Fraktionen. ihrer Vorstände und A::--• 
beitskreise. ·· 

2. § 2 Abs. 2 wird ,vie folgt ergänzt: 
.. Die sachkundigen Bürger erhalten für die Teilnahme 
an den Sitzungen der Fachausschüsse, Unteraus-
schüsse und Kommissionen sowie an maximal 80 
Sitzungen der Fraktionen, ihrer Vorstände und Ar--
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beitskreise ein Sitzungsgeld nach .:.VIaßgabe der Ent
schädigungs,·erordnung. 

Der Vorsitzende 
der Landschaftsversammlung 

Schittges 

Der Schriftführer 
der Landschaftsversammlung Rheinland 

Molsberger 

Die vorstehende Änderung der Entschädigungssatzung 
wird gemäß § 6 Abs. 2 Landschaftsverbandsordnung 
NRW in der zzt. geltenden Fassung bekannt gemacht. 

K ach § 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung ~RW 
kann die Verletzung ,·on Verfahrens- und Form,·orschrif
ten der Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht vverden. es sei denn. 

- eine ,·orgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor
geschriebenes Anzeigeverfahren ,,·urde nicht durchge
führt, 

-· die Satzung ist nicht ordnungsgem.äß öffentlich be
kannt gemacht worden. 

- der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be
schluss der Landschaftsversammlung vorher beanstan
det oder 

- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschafts,·erband Yorher gerügt und dabei die ,·er
letzte Rechts,·orschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden. die den ::Vlangel ergibt. 

Köln, den 28. Nowmber 2002 

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland 

Molsberger 

- GV. NRW. 2002 S. 632. 

2170 
Gesetz 

zur Ausführung des Gesetzes 
über die Vergütung von Berufsvormündern 

(Berufsvormünderausführungsgesetz -
AGBVormVG) 

Vom 17. Dezember 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen. das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Ausführung des Gesetzes 

über die Vergütung ,·on Berufsvormündern 
(Berufsvormünderausführungsgesetz - AGBVorm VG) 

§ 1 
Anwendungsbereich 

Nach :VIaßgabe dieses Gesetzes ,,·erden Nachqualifika
tionen durch Umschulungen oder Fortbildungen von 
Berufsvormündern smvie Berufsbetreuerinnen und Be
rufsbetreuer. die 

1. nach § 1836 a des Bürgerlichen Gesetzbuches eine 
Vergütung aus der Staatskasse verlangen können und 

2. bereits vor dem 30. Mai 1998 Vormundschaften berufs
mäßig geführt haben, 

anerkannt. 

§ 2 

Anerkennung von Prüfungen aus anderen Ländern 

(1) Hat ein Vormund besondere Kenntnisse. die für die 
Führung der Vormundschaft nutzbar sind. durch eine 
Umschulung oder Fortbildung erworben und durch eine 
Prüfung nachge"\viesen, steht eine solche Nachqualifika-

tion einer abgeschlossenen Lehre oder Ausbildung an 
einer Hochschule im Sinne ,·on ~ 1 Abs. 1 Satz 2 des 
Berufs,·ormündervergü tungsges 2t;es gleich. 

(2) Als Prüfung im Sinne Yon Absatz 1 werden alle 
Prüfungen anerkannt. die in einem anderen Land der 
Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage der 
je,,·eiligen landesrechtlichen Ausfühn.mgsvorschriften zu 
§ 2 des Berufsyormünden-ergütungsgesetzes mit Erfolg 
abgelegt ,vorden sind. Aus dem Zeugnis über die Prüfung 
muss hen·orgehen. welchen Kenntnissen im Sinne des§ 1 
Abs. 1 Satz 2 des Berufsvormündervergütungsgesetzes die 
durch die Prüfung nachgewiesenen Kenntnisse entspre
chen. 

§ 3 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf. den 17. Dezember 2002 

Die Landesregierung 
~ ordrhein-vVestfalen 

(L.S.) 
Der Ministerpräsident 

Peer Steinbrück 

2170 

Der Justizminister 

Wolfgang Gerhards 

- GV. ~RW. 2002 S. 633. 

Gesetz 
zur Ausführung des Gesetzes 

über eine bedarfsorientierte Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

(AG-GSiG NRW) 
Vom 17. Dezember 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen. das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Ausführung des Gesetzes 

über eine bedarfsorientierte Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung 
für das Landes Nordrhein-Westfalen 

(AG-GSiG :SRW) 

s 1 ~ 

(1) Die Träger der Grundsicherung führen die Aufgabe 
als Selbst,·erKal tungsangelegenhei t durch. 

(2) Abweichend rnn § 4 Abs. 1 GSiG sind die Land
schaftsverbände Träger der Grundsicherung in den Fäl
len, in denen Grundsicherungsberechtigte Leistungen 
nach §§ 39. 40 BSHG in einer Anstalt. einem Heim oder 
einer gleichartigen Einrichtung Yom überörtlichen Trä
ger der Sozialhilfe erhalten (Yollstationäre Unterbrin
gung). 

s ') 
~ ~ 

(1) Kreise können zur Durchführung der ihnen als 
Träger der Grundsicherung obliegenden Aufgaben kreis
angehörige Gemeinden durch Satzung heranziehen: diese 
entscheiden dann in eigenem Namen. 

(2) In den Satzungen ist zu bestimmen, welche Aufga
ben ganz oder teilweise zu erfüllen sind. § 89 Abs. 3 und 5 
SGB X gilt entsprechend. 

(3) Hinsichtlich der Erstattung der Aufwendungen 
gelten § 91 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 3 sowie §§ 111 und 
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113 SGB X entsprechend. Eine Erstattungspflicht besteht 
nicht, soweit Leistungen zu Cnrecht erbracht oder An
sprüche gegen Dritte nicht geltend gemacht \\"Orden sind 
und dies auf einer Yorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Verletzung ,·on Pflichten durch die herangezogene Kör
perschaft beruht. 

§ 3 

(1) Der auf ::--Jordrhein-Westfalen entfallende Anteil am 
Festbetrag des Bundes nach § 34 Abs. 2 W oGG wird an 
die Kreise und kreisfreien Städte ,,-eitergeleitet. 

(2) Für das Jahr 2003 ,,·ird der Betrag nach Absatz 1 auf 
der Grundlage der amtlichen Sozialhilfestatistik über die 
Anzahl der Empfänger Yon laufender Hilfe zum Lebens
unterhalt über 65 Jahre außerhalb Yon Einrichtungen am 
31. Dezember 2001 und ab dem Jahr 2004 auf der 
Grundlage des je,,·eiligen Anteils an den tatsächlich 
ausgezahlten Grundsicherungsleistungen des \-orjahres 
,·erteilt. 

(3) Zur sachgerechten Weiterleitung des auf Xo.::drhein
·westfalen entfallenden Anteils am Festbetrag nach Ab
satz 1 kann unter Berücksichtigung der den Trägern der 
Grundsicherung tatsächlich entstehenden ::\Iehrausgaben 
das für die Grundsicherung zuständige :1Iinisterium 
durch Rechtsyerordnung einen Yon Absatz 2 ab,,·eichen
den Verteilungsschlüssel für die Zeit ab dem Jahr 2005 
festlegen. Die Rechts,·erordnung hat die statistische 
Grundlage für die Verteilung zu bestimmen. Statistische 
Grundlage kann die amtliche Sozialhilfestatistik. die 
Statistik über die Grundsicherung. die Statistik über den 
besonderen Mietzuschuss oder das Ergebnis der Über
prüfung nach § 34 Abs. 2 \VoGG sein. 

§ 4 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 20m in Kraft. 

Düsseldorf. den 17. Dezember 2002 

(L.S.) 

303 

Die Landesregierung 
Kordrhein-\Vestfalen 

Der ::VIinisterpräsident 

Peer Stein b rück 

Der Innenminister 
zugleich für den Finanzmir..ister 

Dr. Fritz Behrens 

Der :;\Iinister 
für \Virtschaft und Arbeit 

Harald Scharta u 

Der ::\Iinister 
für Städtebau und Wohnen. 

Kultur und Sport 

Dr. :.\Iichael Vesper 

- GV. XR\V. 2002 S. 633. 

Zehntes Gesetz 
zur Anderung des Gesetzes 

zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
im Lande Nordrhein-Westfalen 

Vom 17. Dezember 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen. das 
hiermit Yerkündet \Yird: 

Zehntes Gesetz 
zur Anderung des Gesetzes 

zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
im Lande ~ordrhein-Westfalen 

Artikel I 

Das Gesetz zur Ausführung der Ven,·altungsgerichts
ordnung im Lande Xordrhein-\Vestfalen (AG v,,·GO) 

yom 26. ::Vlärz 1960 (GV. XRW. S. 47. ber. S. 68). zuletzt 
geändert durch Gesetz Yom 17. Dezember 1991 (GV. NRW 
S. 566). wird ,,·ie folgt geändert: 

1. :Nach § 1 ,,·ird folgender § la eingefügt: 

..§ la 

Ab,wichend ,·on § 52 ~r. 2 Satz 1 und 2 der Verwal-
tungsgerichtsordnung ,,·erden an das VenYaltungsge-
richt Minden die Verfahren in Streitigkeiten nach dem 
Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und 
Flüchtlinge zuge\\·iesen. die sich auf Entscheidungen 
des Bundesven,·altungsamtes beziehen und an denen 
Personen beteiligt sind. die bei Eingang ihres Antrage,, 
bei dem Bundes,·en,·altungsamt ihren \Vohnsitz ode · 
ständigen Aufenthalt in der REpublik Kasachstan 
gehabt haben oder vor der Begründung ihres ständigen 
Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland ihren 
Wohnsitz oder ständigen Aufentt.alt in dieser Repu
blik hatten. Die örtliche Zuständigkeit für Verfahren 
des ,·orläufigen Rechtsschutzes tud für sonstige Ne
bem·erfahren bestimmt sich nach der Zuständigkeit 
für das Hauptsacheyerfahren. 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2003 in Kraft: mit 
Ablauf des 31. Dezember 2001 tr:tt es außer Kraft. 
\-erfahren im Sinne des Artikel I § la. die nach den 
31. Dezember 1999 bei dem Ven,·,ütungsgericht Köb 
eingegangen und im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens 
dieses Gesetzes noch anhängig sind. gehen mit Wirkun 5 
,·om 1. Januar 2003 auf das Ven,·altungsgericht :'..\Iinde1 
über: ausgenommen hiervon sind Verfahren. in dene1 
bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden ha·:. 
Für Verfahren. die im Zeitpunkt des Außer-Kraft-Tre
tens des Gesetzes bei dem Yen,·altungsgericht Minde :1 

rechtshängig sind. ,·erbleibt es bei der bis zum Auße1-
Kraft-Treten geltenden Zuständigkeit. 

Düsseldorf. den 17. Dezember 2002 

Die Landesregierung 
X ordrhein-Westfalen 

(L.S.) 

311 

Der ::.\Iinisterpräsident 

Peer Stein b rück 

Der Justizminister 

Wolfgang Gerhards 

- GV. XRW. 2002 S. 63-1. 

Zweite Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die maschinelle Führung des Grundbuchs 
(Zweite AnderungsVO 

zur Grundbuch-Automations-VO) 
Vom 2. Dezember 2002 

Auf Grund des§ 126 Abs. 1 Satz 1 und des§ 141 Abs.~ 
Satz 4 Halbsatz 1 der Grundbuchordnung (GBO) in der 
Fassung der Bekanntmachung ,·om 26. Mai 1994 (BGBL J: 
S. llH). zuletzt geändert durch das Gesetz zur Andenm§; 
der Insolvenzordnung und anderer Gesetze Y0T. 
26. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2710. 2715). sowie des § ß~
Sätze 2 und 3. § 81 Abs. 2 und des§ 9:3 der Verordnung zur 
Durchführung der Grundbuchordnung (Grundbuch,·et·-
fügung - GBVJ in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. Januar 1995 (BGBl. I S. 114). zuletzt geändert durch die 
Verordnung über die Eintragung des Bodenschutzlast-
wrmerks ,·om 18. ::.\farz 1999 (BGBl I S. 497). in Verbin-• 
dung mit §§ 1 bis 3 der Verordnung über die Ermächti-
gung des .Justizministeriums zum Erlass ,·on Rechtsver-
ordnungen nach § 126 Abs. 1 und § ]..41 Abs. 2 GBO smvie 
§ 93 GBV mm 9. ::\Iai 2000 (GV. XRW. S. -185) wbl 
verordnet: 
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Artikel I 

Die Verordnung über die maschinelle Führung des 
Grundbuchs (Grundbuch-Automations-VO) vom 20. Juni 
2002 (GV. NRW. S. 281), geändert durch die Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über die maschinelle 
Führung des Grundbuchs vom 11. September 2002 (GV. 
KRW. S. 486), wird wie folgt geändert: 

l. § 7 wird \Vie folgt neu gefasst: 

§ 7 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft.·' 

2. Die Anlage wird \Vie folgt neu gefasst: 

Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf 

Düsseldorf 
Moers 
Viersen 
Neuss 

seit 1. Januar 2002 
ab 1. Oktober 2002 
ab 24. Oktober 2002 
ab 28. Januar 2003 

Oberlandesgerichtsbezirk Hamm 

Soest 
Bielefeld 
Essen 
Hagen 
Beckum 
Arnsberg 
Münster 
Gladbeck 
Warstein 
Dorsten 

seit 15. Januar 2002 
seit 1. :;_\tfarz 2002 
ab 1. August 2002 
ab 15. Oktober 2002 
ab 11. XoYember 2002 
ab 17. Dezember 2002 
ab 20. Januar 2003 
ab 10. ::Vlärz 2003 
ab 20. ::Vlärz 2003 
ab 31. März 2003 

Oberlandesgerichtsbezirk Köln 

Wipperfürth seit 1. Xowmber 2001 
Düren 
Jülich 
Waldbröl 
Köln 

seit 1. ::.VIärz 2002 
ab 18. No\·ember 2002 
ab 17. Dezember 2002 
ab 1. Februar 2003" 

Artikel II 
In-Kraft-Treten 

„Anlage 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 2. Dezember 2002 

Der Justizminister 
des Landes Xordrhein-Westfalen 

Wolfgang Gerhards 

- GV. :--JRW. 2002 S. 634. 

635 
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